
• , Bundesnetzagentur 

für die Landesregulierungsbehörde Aktenzeichen: BK9-16/8146V-RK12-16 

Beschluss 

In dem Verwaltung~verfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2, § 4 Abs. 4 Sa"tz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der 

Aufgaben für das Land Thüringen, 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende Anne Christine Zeidler, 

den Beisitzer Roland Naas 

und die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

gegenüber der Sömmerdaer Energieversorgung GmbH, Uhlandstraße 7, 99610 

Sömmerda, vertreten durch die Geschäftsführung· 

- Antragstellerin 
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am 31 .07.2019 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 wird abweichend vom Antrag 

mit dem Wert - festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der kalender

jährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierun~speriode wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalenderjähr

liche Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode um den in Anlage 

R1_Gesamt dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr der Regulierungsperio

de ermittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 


Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 06.07.2017, eingegangen bei der Be

schlusskammer am 10.07.2017, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re

gulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 und Anpassung der mit Beschluss BK9

16/8146V vom 07.03.2018 festgelegten kaleriderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 

i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. Der von der Antragstellerin ermittelte und bean

tragte Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 sowie die sich daraus erge

benden Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen sind der Anlage 

R1 Gesamt dieses Beschlusses zu entnehmen. 

Die über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelten Erhebungs

bögen (Erhebungsbogen zum Regulierungskonto sowie Erhebungsbogen gemäß § 

28 Nr. 1, 3 und 4 Anreizregulierungsverordnung) liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 08.02.2019 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit 

Schreiben vom 18.02.2019 auf eine Stellungnahme verzichtet. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3, 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. ·Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus 

§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Thüringen gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter 

Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Freistaat Thüringen vom 16.07./06.08.2014 (Bekanntma

chung: Thüringer Staatsanzeiger Nr. 35/2014 vom 01 .09.2014, S. 1099 f.; in Kraft 

seit dem 02.09.2014). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 

Abs. 3 und Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. ge

regelt ist, dass die Regulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21a Abs. 6 

EnWG genannten Rechtsverordnungen, zu denen .auch die Anreizregulierungsver

ordnung gehört, durch Festlegung oder durch Genehmigung triffi, konkretisiert § 32 

Abs. 1 ARegV diese Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde 

Festlegungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset

zes zur Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. 

zur Ausgestaltung und zum Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

(Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

3 
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§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers ein

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter de

Formulierung „nach Maßgabe des§ 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskonto

ergeben. Dieser unterliegt gemäß§ 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver"

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen de

Netzbetreibers werden demnach anhand des ermittelten Regulierungskontosaldo

bestimmt. Der Antrag ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06

zu stellen; die Anpassung erfolgt nach § 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01 .01 . des fol

genden Jahres. 

§ 34 Abs. 4 ARegV enthält eine Übergangsregelung für die erstmalige Beantragung

des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der Er

lösobergrenze. Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 ARegV kann der Netzbetreiber einen Antrag

nach§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1aLV.m. § 5 ARegV erstmals zum 30.06.2017 stellen. Bei

der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst die Auflösung gemäß § 34

Abs. 4 Satz 2 ARegV alle noch offenen Kalenderjahre. Dies betrifft die Kalenderjahr

2012 bis 2016. § 34 Abs. 4 Satz 3 ARegV regelt, dass der ermittelte Saldo abwei

chend von der Regelung in § 5 Abs. 3 ARegV (Auflösung über drei Jahre) annuitä

tisch bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode (Auflösung über fünf Jahre)

durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt wird. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01 .01.201

bis 31.12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß § 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die

Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober

grenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 

EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen

des Netzbetreibers wird im Rahmen der erstmaligen Beantragung der Saldo des Re

gulierungskontos zum 31 .12.2016 vom Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus

den jährlich vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen

der noch offenen Kalenderjahre 2012 bis 2016, die mit diesem Beschluss entwede

genehmigt oder abweichend festgelegt werden. 
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Dies sind gemäß§ 5 Abs. 1 und 1a ARegV die Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In

vestitionsmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6ARegV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Diffe

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Mess

stellenbetrieb dur.eh den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird und 

soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von modernen 

Messeir:irichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel

lenbetriebsgesetz handelt 

sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt,§ 5 Abs. 1a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto

saldo zum 31 .12.2016 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der 

5 



3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell. einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Re

gulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig be

rechnet hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem 

Beschluss abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender

jährlichen Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1.1. Antragszeitpunkt 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 

Satz 3 ARegV einmal jährlich ~um 30.Juni. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

Gemäß der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 ARegV kann der Antrag erstmals zum 

30.Juni 2017 gestellt werden. Der Antrag der Antragstellerin ist der Beschlusskam

mer am 10.07.2017 zugegangen. 

4.1.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 

1 ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrunde liegenden Da

ten, insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des 

abgelaufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der 

Antrag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und 

der dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa zugrunde gelegten betriebsnotwendigen 

Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs

und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnli

che Nutzungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck 

der Regelung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmi
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gende Regulierungsbehörde transparent darzustellen. Für die Jahre 2012 bis 2016 

ist der Kapitalkostenaufschlag nicht relevant. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrunde liegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge

reicht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der ak

tuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig 

ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforder

lichen Unterlagen beigefügt. 

4.1 .3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten 

Regulierungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch" über die drei dem Jahr der Ermittlung 

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die· Erlösobergrenze verteilt. 

In § 34 Abs. 4 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch eine Übergangsregelung 

getroffen, die für den Erstantrag zum 30.06.2017 eine abweichende Vorgehensweise 

vorschreibt. Danach wird der nach § 5 ARegV ermittelte Saldo, in den alle noch offe

nen Kalenderjahre (2012 bis 2016) einzubeziehen sind, annuitätisch bis zum Ende 

der dritten Regulierungsperiode durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

verteilt. Der Netzbetreiber beantragt demnach zum 30.06.2017 die Genehmigung 

des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016, der auf Grundlage der Differenzen 

der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt wird, u.nd die entsprechende Anpassung der Erlös

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2022. 

4.1.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die dritte Regulie

rungsperiode. 



5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Re

gulierungsperiode (Kalenderjahre 2018 bis 2022) basieren auf dem abweichend fest

gelegten Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016. 

Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 in Höh.e 

von -

- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 war abwei

chend vom Antrag mit dem Wert 
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festzulegen. 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31 .12.2016 resultiert aus den 

jährlich, jeweils am Ende der Kalenderjahre 2012 bis 2016 vom Netzbetreiber auf 

dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen gemäß § 5 Abs.1 und 1 a ARegV. 

Aufgrund der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 Satz 2, nach der die erste Auflösung 

des Regulierungskontos alle noch offenen Jahre umfasst, waren die Differenzen der 

Kalenderjahre 2012 bis 2015 zusätzlich zu den Differenzen des Kalenderjahres 2016 

in die Berechnung des Saldos zum 31 .12.2016 einzubeziehen. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und auf dem Regulie

rungskonto verbuchten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 und den sich daraus 

zum 31 .12.2016 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Diffe

renzen der einzelnen Kalenderjahre ist die Beschlusskammer zu fölgenden Prüfer

gebnissen gekommen: 

5.1. 	 Jährliche Differenzen 

Für die Berechnung der jährlichen Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 wird auf die 

Anlage R1 _Gesamt und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwie

sen. 

5.2. 	 Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskonto

saldos 2016 

Die genehmigten bzw. abweichend f~stgelegten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 

waren gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalender durchschnittlich 

gebundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Be

trag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Ver
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zinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffenfüchten Um

laufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichti

gung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulie

rungskontosaldo zum 31 .12.2016. 

5.3. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der

Regulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. Abweichend hiervon ist ge

mäß der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 4 ARegV der Regulierungskontosaldo 

zum 31 .12.2016 über die Erlösobergrenzen der gesamten dritten Regulierungsperio

de zu verteilen, so dass insgesamt fünf Annuitäten zu bilden sind. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2018 ff. bildet der Barwert zum 

30.06.2017 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der ka

lenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage 

R1_Gesamt des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalen

derjährlichen Erlösobergrenzen 2018 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 

-23.168 € anzupassen. 

6. 	 Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 

sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des Regulierungskonto

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01.01.2018 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit 

den Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte 

Regulierungsperiode begründet. Die Erlösobergrenzen-Verfahren, insbesondere die 

Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV als Teil des Verfah

rens, waren im zweiten Halbjahr 2017 vorrangig zu bearbeiten, da die Kostenprüfung 

wiederum vorgreiflich für die Effizienzwertermittlung war. Neben den Erlösobergren
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zen-Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 1 Oa ARegV bis zum Ende des 

Jahres 2017 entsprechende Verfahren zur Genehmigung von Kapitalkostenaufschlä

gen durchzuführen. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es für die Bestimmung 

des Regulierungskontosaldos erforderlich war, dass vorgreifliche Verfahren nach § 

10 ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach § 26 Abs. 2 ARegV zu teilwei

sen Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur 

Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch 

dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der 

Anpassung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 M. Rn. 

38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach§ 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 nach Maßgabe des § 5 ARegV rückwirkend zum 01 .01 .2018 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach§ 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbe

trag für die Erlösobergrenze 2018 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Fest

legung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern ledig

lich die dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher 

den Netzbetreibern lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, wel

cher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01 .01 .2018 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der 

Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 
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Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, 

sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal

tungsverfahren (Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der dritten Regulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 2 ARegV zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 1Oa ARegV, Erweiterungsfakto

ren nach § 10 ARegV sowie Netzübergängen nach § 26 ARegV) zu verwenden. Im 

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulie

rungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne den Verfahrensabschluss von 

Erweiterungsfaktoren und Netzübergängen der Jahre 2012 bis 2016 nicht möglich. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung mit 19 Monaten 

nicht gravierend war und dem Netzbetreiber seine individuellen Antragswerte be

kannt waren. 

Angesichts der sich nicht als gravierend erweisenden Verzögerung und der frühzeiti

gen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der Erlösobergrenze 

2018 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende Ge

nehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpas

sung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Aspekte als sinn

vollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die. sich daraus ergebenden An

passungsbeträge für die Jahre 2018-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entspre

chend den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo aus

zugleichen und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurück

zugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rück

wirkende Festlegung ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen 

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2018 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2012 bis 

2016 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt wer

den. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösobergren

zen 2012 bis 2016 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungs



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
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kontosaldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht ab

schließend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend 

§ 5 Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entschei

dungen oder eine Anpassungszusage veranlasst sein. 

III. 

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb d.er Frist bei dem 

Thüringer Oberlandesgericht Jena (Hausanschrift: Rathenaustraße 13, 07745 Jena) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vor-sitzenden ·des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwer

deschrift und die Bes·chwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter

zeichnet sein. 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) 

Bonn, den 31 .07.2019 

Beisitzerin als Vorsitzende Beisitzer Beisitzerin 
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Anlage R 


für Verteilnetzbetreiber im vereinfachten Verfahren 


1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo wurde zum 31.12.2011 berechnet und im Rahmen der 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

berücksichtigt. Hierfür wurden gemäß § 5 Abs. 4 ARegV Zu- bzw. Abschläge auf die 

entsprechenden Erlösobergrenzen gebildet. Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos 

zum 31 .12.2016 gemäß§ 34 Abs. 4 ARegV und der entsprechenden Anpassungsbeträge 

sind zunächst die einzelnen Jahresdifferenzen 2012 bis 2016 zu bestimmen. Diese ergeben 

sich aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die einzelnen 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 werden in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 

die Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und der Annuitäten 

beschrieben. 

In der Anlage R1_Gesamt sind die entsprechenden Jahresdifferenzen der Jahre 2012 bis 

2016, deren Verzinsung, der Saldo zum 31 .12.2016 sowie die entsprechenden Annuitäten 

abgebildet. Die zulässigen Erlöse finden sich in der Anlage R2, die nach dem Jahr und der 

Netznummer benannt ist. Die Anlage R2_2012-1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des 

Netzes 1 des Jahres 2012. In der Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren 

Erlöse der Jahre 2012 bis 2016 dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV) und insbesondere die Erlösdifferenz, die ·sich aus der Abweichung der 

prognostizierten Mengen, die· in die· Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind hierbei zu berücksichtigen. 
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Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 

29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 ARegV festgelegten 

Erlösobergrenze. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach 

Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV (a.F.) 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflu.ssbare 

Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 

§ 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Gemäß § 24 Abs. 3 

ARegV finden damit § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV in Verbindung mit § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV keine Anwendung. 

Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 11, 13 

und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren 

nicht zulässig. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V . m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer 

Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 1 O GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV 

Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

ARegV) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. Eine Anpassung gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 aufgrund eines genehmigten 

Kapitalkostenaufschlags ist für die Ermittlung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 

noch nicht relevant. Der Kapitalkostenaufschlag wurde erstmals für das Jahr 2017 

genehmigt. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änden,mgen des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war für die Jahre 2012 bis 2016 nicht relevant. 
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Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzieibaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt 

der tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren 

Erlöse hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wir~ auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas· abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit 

Rückstellungsbildungen nicht zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass der Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum ·1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV 

(erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, 

auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 
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2.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b 

EnWG a. F. sowie nach § 44 GasNZV verursacht wird. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenzen 

3.1 Jahresdifferenz 2012 

3.1.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2012 · 

3.1.1.1 Zulässige Erlöse 2012 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2012 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2012-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2012-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2012-1 D12 und Zeile 56). 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung 2008) 

Die Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 

GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) beträgt - und ist in Anlage 

R2_2012-1; Zeile 80 dargestellt. 
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Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1 GasNEV (analog) 

Der Netzbetreiber hat eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) in Höhe von -19.912,81 €vorgenommen. Dies ist in 

Anlage R2_2012-1 ; Zeile 80 dargestellt. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV i.V.m. § 4 Abs. 4 S.1 Nr.1 ARegV 

(Erweiterungsfaktor) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2012-1 Zeile 64 

dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 ·Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.1.2 Erzielbare Erlöse 2012 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2012 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.1.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2012 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.1 .3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2012 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2012 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

o
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3.2 Jahresdifferenz 2013 

3.2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2013 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 2013 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2013-1. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 

Nr. 1 ARegV} 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2013 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Gemäß § 8 

ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch das 

Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird der VPI des vorletzten 

Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t). Dieser wird 

ins Verhältnis gesetzt zum VPI des Basisjahres (VPI 0). 

Basisjahr der Erlösobergrenze 2013 ist gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß 

Statistischem Bundesamt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00 (aufgrund der aktuellen 

Basisumstellung der 1ndexwerte durch das Statistische Bundesamt) und für das Jahr 2011 

102, 10 (abrufbar im 1nternet- unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI t / VPI O der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI 

für das Jahr 2010 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0210. Da den Netzbetreibern im Herbst 2012 für die 

Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2005 (d.h. 

vor der Basisumstellung des Statistischen Bundesamtes) zur Verfügung stand, geht die 

Beschlusskammer für 2011 von einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der 

Indexwerte 110,7 und 108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem 

Basisjahr 2005 (vergleiche hierzu Anlage R2_2013-1 D12 und Zeile 56). 
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Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 5. 1. 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2013-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.2.1.2 Erzielbare Erlöse 2013 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr 

2013 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2013 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.2.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2013 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2013 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.3 Jahresdifferenz 2014 

3.3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2014 

3.3.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergre_nze in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2014-1 Spalte 1. 
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, Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2014 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2_2014-1 012 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 1 O. ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2_2014-1 1.64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.3.1.2 Erzielbare Erlöse 2014 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr 

2014 die in Anlage R3_Ei'zielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2014 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetr.ieb 2014 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2014 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messst~llenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.4 Jahresdifferenz 2015 

3.4.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2015 

3.4.1.1 Zulässige Erlöse 2015 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2015-1 Spalte 1. 

8 




Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenz:e für das Kalenderjahr 2015 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2015-1 D12 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S.1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2015-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.4.1.2 Erzielbare Erlöse 2015 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr 

2015 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.4.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2015 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlag~ R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.4.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2015 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr ·2015 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.5 Jahresdifferenz 2016 

3.5.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2016 

3.5.1 .1 Zulässige Erlöse 2016 

Eine. detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2016-1 Spalte 1. 
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Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2016 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2016-1 D12 und Zeile 56). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1OARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2016-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegVerfolgte nicht. 

3.5.1.2 Erzielbare Erlöse 2016 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für das Jahr 

2016 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.5.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2016 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.5.3 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2016 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2016 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

4 	 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 

Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 sind die entsprechenden 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 zu berücksichtigen. Die Differenzen der Jahre 2012 bis 

016 sind in der Anlage R1_Gesamt Zelle D14-H14 dargestellt. Hat der Netzbetreiber in den 

10 
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Jahren 2010 und/oder 2011 Mehrerlöse erzielt und von der optionalen Sonderlösung 

Gebrauch gemacht, ist zudem der entsprechende Anpassungsbetrag bei der Saldenbildung 

zu berücksichtigen. Der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 201 O ist in der Zelle 

D22, der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2011 ist in der Zelle E22 zu finden. 

Diese Jahresdifferenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. Der 

Regulierungskontosaldo zurn 31 .12.2016 ist in der Zelle H27 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß der Übergangsregelung in§ 34 

Abs. 4 ARegV eine fünfjährige Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle D37

H37 angegeben. 
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Sömmerdaer Energieversorgung GmbH Betriebsnummer 12000657 

Rl Ermittlung der Zu- oder Abschläg~ auf die Erlösobergrenze 

IB.estiminung.dj!r.•Jahresdlfferenz 2015 2016 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 1.168.048,50 1.324.852,33 1.376.336,41 1.363.686,84 1.332.832,17 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Erforderliche Inanspruchnahme tatsächlich entstandene Kosten 
vorgelagerter Netzebenen gemäß §11-------------------
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Volatile Kostenanteile gemäß §11 
Abs. SARegV 

In EOG enthaltene Ansätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

bei effizienter Leistungserbringung 
Messung/ Messtellenbetrieb 

entstehende Kostenveränderun 

Sonstiges 

Jahressaldo der Einzeldifferenzen gem. Bundesnetzagentur 

em. Antra des Netzbetreibers 
Differenz 

Vor'ahressaldo (Anfangsbestand) 
Jahressaldo der Einzeldifferenzen 

Betrag aus optionaler Sonderlösun 

Endbestand 

Mittelwert aus Anfangs- und Endbestand 

Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo nach Verzinsun 

lvertellung 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 
Verzinsung für das Jahr der Antragstellung 

Barwert (zu verteilender Betrag) 

jährliche Annuität von 2018 bis 2022 

'2018 2019 2020 
- - -- - ·- --

Netzbetrelberan

gaben ge_m. Antrag 

2021 2022 

Abschl•1 •uf EOG Abschl•s •uf EOG Abschlor auf EOG Abschlae • uf EOG Abschlo1 •uf EOG 
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--
R2 2012·1 Nachrechnung der angepassten Erfösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2012 

0,00 f 

Ausgmngsniveau gemlß f BAbi. 1 ARegV 

P1usdlalia1er lnvedtonszusd\lag nach 525AA~ 

Vermucherprebg...mtlnder n1elt § 8 AR<tV desJllves 2010 (VPtt) 108,20 

Jal>r Vt<tollungsfaklot nadl 
S1&Abo. 1~'1/(VI) 

Verteib>gsllkmr nadl 
§ 16-. 2ARe;V 
Mfftdiv) 

Gmerelet •ekknftr 
Prodllk!Mlibllkto< 
nadl § 9 AAeaV IDAt 

2009 0,10 1.2500% 

2010 0,20 2.5156% 

2011 0,30 l ,7971% 

2012 0,40 S.0945% 

Dauerhaft nicht bMlnflua.lban Koai.nantaU. nach f 11Abs. 2 ARegV w.rto.... llubJw 

1Kotten lDr cle Besc:ha"'°'"O von Tteibtnergit O,OOE 0,00< 0,00( O,OOC ///./'/#'#.1 
1Kosten ror LasU!uu.zusaoen 0.00 1 ~#' #' #./.'/ o.ooc ·;f//,/;y#,,(/ ;-~//'#_#'#1 

Sümme O,OOE 0,00( 0,00( 0,00( 

Soldo 0,00( 0,00( 

o,ooc( o,ooc! 

•-K-0.noch t 11 Abs. &Allo9V Koslln In VKt E-..lnVKI 



--

Angepu... EOO 'fot Saldo - NM:rtff. Sunwne (1n99pa.a• EOO 
- ... llaslljolw NetrYo-,..,gon lndonlngen (Ob<rlnfl) .-......_..........,.., 

KAQH,O - KAdnb,O 

BeelnlUMboret Kooltnanteil 1111 1-EWI 

Beetnllussblr« KOlltnMtel JJ KAb,O 

VotObergchend nk:htbttmtuabtrer K03Wwntell 1%J EWa 

Vof'U~ nJchtbMWAltsbaNr Koslilnanttil J) 0,00 

Nicht tbgebll!Jts r.ader bulnlunbettn Kosttn 

(1 -III) Xl<Ab,0 0,00 

vt1 K.Ab,O 

Jllhtliche vot'O~d nicht bMinnuls.b.tt11r zzgl. nicht 
KAvnb,O + (t - VI) x KAb,O 0,00babn bM>lnflussbaren Ko1tenM'ltl9il 

\IPUOIO (o VP10) VPI 2010 

Vertnudlerpreisgnamlfndex nach§ 1 AA.egV VPI 101,SO 101,20 

Steigerung des Vertnucherprelagnamtindex bezogen 1ufBniljahr VPtt/VPIO 1,0650 

kumußerter gene•eltr Mldoraltr Produklivlt.lbhlktor nach f 9 AAerN PA 0,0509 ..~ 
V-.udletpr~ J. Pro<lJlal'tlWlfonldvlll (VPIWPIO) - PA 1,0140 

Jatwtlc.M Kosllsnant9He Kmb +Kb mitVPI und PF HCA.vnl) .Q+f1 • VtlXKAb0 X O· PFl 

(VPIWPIO - PF!) X. EF1 

(KAvnb,0 +( 1 - VI) X l<Ab,0) X(VPIWPlO- PFQ X 

IZu-1.ftd:Abschllae aut clt Erl0cob111wenn n•cti 5 19 AReaV 0004 00018 0.0011 

Saldo da Regullonmpkontos (S1) 

0,00 0,00 0,00€ 

VKt-VKO 

EOt • KAdnb,1 +(KAvnb,O + ( 1- III) Xl<Ab,O) XZwi&chenorgobnls Eri&1ob<rg19nzo nach R09ulitrungsfD1mOI (EOI) tt.NPIO • PFl X EF + ot + V)(t - VKO+ St 

! s.c:tivel'helte de nichtvon def R~I ttlMaf: wanttn 

IK1ttndtrjlhrtlt111 Ertl!sobtrgrenze EOI. kalende~IMlch 0,00~ 
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R2 2013-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur fOr das Kalenderjahr 2013 

Verfahrensart 

Pau.dla!lerter lnveslltfonuutdlleg nach f 2S AAegV 0,00 € 

easlsjahrl\:) 2010 

E!ftzlenzwert (EWJ 89,97% 

Vert>111ucherpreletcNmtll'ldex nach f S AAegV cte.Jahtes 2010 [VPIOJ 100 

Velbnluc:h<tprelsgeumindu nl<ll § BAAegV des Jahtt1 1 003 (VPtt) 102.31 

Jahr 
Verteilung&flklot nach 
f 18Abo. 1 AAegV (III) 

VortelUlgs-nodt 
§ 18Abs. 2AAegV 
(111,lndlvl 

Gen.-tersektoraler 
Produk1Mtablr.kfor 
nadl § 9 AAegV iPFt) 

2013 0.20 1,5000% 

2014 0,40 3,022~% 

2015 G,150 4,5678% 

2016 0,80 6,1364% 

2017 1,00 7.7284% 

Saldo an N.tzver· 

lln<l•Mlflon (Übo11ng) 
O....molt nicht boolnltunb&N Kootenanlalfe nach f 11 Abo. 2 ARegV w.......e..b]ahr 

guealche Abn1hme- i.nd VergOtung:splktrten (Nr. 1) 

Konunlonubgabon (Nr, 2) 

Betrlebuleuem (Nr. 3) 

ert0rdefftehe lna"Jsprudinahme vorgelagerter Neatbenen (Nr. 4) 

genehmigte lnvntittonsm1ßn1hmtn n1c:h § 23 AAegV (Nr. 6) 

AulOsung des Abzug&betreges nach§23 Abs. 2- Nf.egV 

v8'1>1el>ende Kosten Biogas nach Abzug Wttzunospausc:hale (Nr. &1) 

betrfeb. \.J1d tl.tt.'enntg. VeHlnbar. ZU Lohnzulltz· und Veraorgll"lgsleial (Atlac::hluss VOf 31.12.06) 
Nr.9 

Bel1leb1· ood Perunalrabtllgkelt (Nr. 10) 

8tNflausbilc:Ulg, Weitefblldung. Betrlebaldndeft.gesstatten (Nr. 11) 

pausc:halierter fnvedtionuuldüg nach f 25 AA.egV (Nr. 12) 

• E 

. ( 

• € 

Dauerttaft nicht bMlnflussbant Kosten KAdnb 

Summe 
Saldo 

• c 

vobrdle KostenanteU. NICh111 Abs. 5 ARegV Kosten fnVKO E1161e In VKQ 

IKoaten llr Lastnusuusagen 

O,OOE 0,00• 

Summa 

Saldo 

0,00€ 

0,00€ 

0,001 0,00€ 

0,00€ 

0,004 

DHfeNl'\l d9r voladl9n KostenanteUe (VKt •VKO) a.ooij 
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Angtpustit EOO "°' S.ldo •UsNetrver• Summe (angepusta EOO 
-n- lnde,._..(Obo<troQJ noch N~vorlndo...._ 

Gesamtkost111 ohie dauerh1ft nicht beelnl'AJubare t<01tenant.!:i1e KAgea,O - l<M>b,O 

Beelntunbwer K01lenantd (%1 1·EWa 

Btetnlussb•erK01tenaJrtell ~ KAb,O 

VorObtrgehend nicht beeinflunbaier Kostetienteil 1%1 EWa 

Voftlbergehend nicht beelnfluasboror Koo-1 J1 KAvnb,O o.oo 

Nicht abgebeuterTefl derbednluasbaren Kotten 1 -Vt 0,80 

Nldrt: 1bgtbaut9r bHWdlust!Nrer Kostananlell (1 -VI) x KAb.O 0,00 

VtxKAb,O 

Jlhrtlche 110~ nicht bMlnftuubaNr ugl. nicht 
KAvnb,O + (1 \lt) X KAb,O 0.00blutlln be.lnftuubäten Kos19rantell 

VPI 2010 i= VPIO) VP1201 1 

Vtrbrauche~saesamdndex ntch § 8 AAegV VPI 100,00 102,ll 

Steigen.mu dH Verbraucherprefl.geumtndex b9ZOQ9n auf Builjatv VPll/VPIO 1,0231 

kumulierter genCJelefae:ktcnln P1odukttvttltsfliktor nach f 9 AA1gV PFt 0,0150 0,0150 

Vetbraic:herprelsges•mtindex J. Produktfvitltafott.dvitt (VPIWPIO) - PFt 1,0081 

Jatvfiche KosteMnteile Kvnb +Kb mit VPI und PF CKAvnbO+ 1·V'I xKA.bO xrvPltNPIO·PFt 

Jllwflche KostanmtteHe "vnb„ + „b„ mit VPtt und Pft sowie!ft 

(VPIWPIO PFQ X Eft 

IKAvnb,O + 1 1 - Vt). KAb,0) X (VPIWPIO 

0,00 0,00 o,oot 

0.00 0,00 

------  -------------- 

QuolifllMlerrMnt(Qt) 


fzu-undAblc:Ntoe 1uf die ErlO!obergrenze nach t 19AReAY Qt 0.004· o.ootii o.ooe! 


Saldo des Rogullonlftgskontos (St) 

fvertndsrune der vol@len Ko!tentn!e!• n1ch 5 11 Aha. 5 AAegV 

EOt :t KAdnb,t +(KAvnb,O + ( 1 • Vt) X KAb,O) X 
WPIO PFt x EF + Qt+ VKI •VKO+ St 

l s.aiverh•lede nicht von der Resullen!tQ!b'mel erfssstwerden o.oofl o.ooe! 

s.it:95von12 



R2 2014-1 Nachrechnung der angepassten Erföaobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2014 

Verfmhrenurt 

AulgangsM/ttu gem>ll f 6 Abt. 1 AAegV 

Oauetftlftnlcht befflftussbaNXos...,._la. nach f 11 Abs.2AR99'J ---lojolu' 
gumkheAbnahme-undV111g0tung11pllichhn (Nr. 1) 

Konzeulonubgaben (Nr. 2) 

BttrltbltltUem (Nr. 3) 

utorderlkhe lnanspnxhnahme vorge':'ger1er Netzebenen {l*. .C) 

. . 
volatile Kos11tnan•lle nach 111 Abi. I ARetV KostenlnVKO ·~rf6HlnVKO K-lnVKI E~-lnVKt 

l t<osten ft'.lr die Betd\am.rtg von Trelbtntrglt 0,00( 0,004 0,00( o.ooc g;/j##"#I 
(t<osten b' lutllUUZUlllQef' 000( ~#'YJ./Y; o.ooc .'?Y#'d'~ /,%")/ #.'"/,"/.ll 

Summe o,oot: 0,004 0,00( 0,00( 

Saldc 0,00( 0,00( 

.. 
. . 
. . 
. . 
. . 

Jlhr Vertrit"'U'falrt«nach 
i 18-. 1 ARegV (III) 

Vet1tlungsfltdor nadl 
f 18Abt. 2 AR"9\' 
IM lndM 

Gent1.0e1 tekloraler 
Pr-itl„„klor 
ntdl 4 t ARodl/ IPFI) 

2013 0,20 1,5000% 

2014 0,40 3,0225% 

2015 0,60 4,667&% 

2016 o.ao &,1364•A 

2017 1,00 7.72U% 

Bu~)lhr 11:1 201 O 

EfllzjtnZWertjEWJ 89,97% 

Vert..uchefprwb guomtindex "'"' f aARt~ det J1hres 2010 IVPIO) 100 

Dtneranz der vo&rilen Kos~le (VKt •VKO) o,ooc! o,oo!J 



Mto-lo EOO vor Saldo-.......... Summo langopaulo EOO 

~ ......,...,(Obo""'9) __.........,,_ 


~s,O·KMnb,O 

BetinlUAbem' Kottenantell [%) t•EWa 

Beefnftuaabater Kottenantell J) KAb,O 

V"'®lfllOhtod rldit bttlnluubartt Kcsttntnttll (%) EWt 

Vorullorgol>endnlcht botlnft.aqborwKot-1 J1 KAvnb.O O,DO 

1 ·vt 0,SO 

(1 ·Vt)x KAb.O O,DO 

AbzubauenCS. beeJrdtusabarw Kostenlnttf Vtx KAb,O 

KAvnb,0'(1 Vt)xKAb,o 0,00 

VPI 2010 (• Vt"IO} VPI ~12 

VtrbnuchetpteflgtMmllndu: nach f a AR.egV VPI 100,00 104,10 

Steigerung dn VtfbraudtwprtUgHa mfndex btizogen auf B1siljaht V'Plt/VPIO 1,GUO 

kunUlerter geneitllereektoniler Proc:k.lk!lvftlltaflktotnach S9 AA~V PFI O,Ol02 0,0)02 

Vtrl>raudierpr....-J.Prvduk!MWoro.t.dvitl (VPIWPtO) • PFt 

· vo x KAb o x -PFt 

1,0106 

J.llNkhe Xo•...._.I„ Kmb • Kbmit VPf und Pf uvwnb.O • O

Jahrlche Kote.nant11H1 ·vnb· +„„mll VPll ~ Pft towlili EFt 

(VPIWPIO • PFI) x EFI 

(KAvnb,0 + ( 1 Vt) X KAb.O)X (VPI 

l zu-und Abltftltgt eut cla Et!O!obetsanze nactt t 19AA<t Ot o.oofl o.ooEi o.oot! 

Soldo du Rogullonlngtkcnlo• IStl 

Eot ,0 + ( 1 - vt)x l<Ab,O)x 
10 p 1 EF +Ot+VKt· VKC>+ St 

oooQ o.oo!I o,oo t ! 

lK1lendetjlhr1lche Erfllsobergrenze EOt. kalendorjlllrich U7U3t,4t t l 



R2 2015-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalendeljahr 2015 

VerfltveAMrt 

Ausgangsniveau gemlß t 6 Abs. 1AR.e"' 

betrieb. und ~erhg.Verdnb•. zu l.ohnzul;atz:· und Vllft«gungmlelat. (M>lc:Nuaa 'IOf 31 .12.08) 
r. 9 

Bcrubeu1bl<b>g, w.ilorl>llcM!g, BelricbtNn-go11tilen (Nr. 111 

Dau.rhaft nicht bMinfknsbani Kosten KAdnb 

Summe 

Soldo 

. ( 

.. 

11..itjohtl\:) 2010 

Efftz!enzwert (EWJ 89,97% 

Verlnllcherprtilgetomllndex nach S6 AR<# c1e9 Joll'es 2013 [VPllJ 105,70 

J•hr V~foldarn•cll 
S1611bo. 1 AAtri'/ (VI) 

ver1e•urvsfald« nach 
5 16 Al>a. 2 ARcgV 
[Vl.ln<lvl 

Genweler Hkroraltf 
Produl<livllllafllrt« 
nech S9 AAecVIPFll 

2013 0.20 1,5000% 

201• 0,40 3,022$'!1. 

2015 0,60 • .5876% 

2016 0,10 0,13M% 

2017 1,00 1.na<% 

l t<osten b" cle 8"charrung von Tceibenwglo 

IKcsttn fDr Laatlusuuugen 

Summe 

Seide 

KostenlnVKa 

0 ,001 

000( 

0,00( 

0,00( 

l!-.lnVKO 

..... 
''#.',P,1-p ,1 

0,004 

Kos.t.nk'IVKt ErtlwlnVKt 

0,00€ 0,00( ~,}////,}//, / 1 
o.ooc //;::/).',}/)Y;~,1'/,}/////,d 
0,001 O,OOE 

0.00( 

Dtrfeftnz der votdliln Kost.Mntelle (VKl • VKO) •eo•! •eo•! 

An,.,_,„ EOO vor Satdo..,. Httzv.,. Sunwne (Wlgepen• EOO
Ermitdunu der vorUbergehend nicht bMHlusablren und dtir bMWlus1b9nn Kostanantell• __...._, lndonlngon (Obo"'"9) OKh N-.tlndonln

KAgel,O • l<Adnb,0 

Beeinbabwer Kostenanteil [%) 1 - EWa 

ßeefnfk.IA.befer Kosten8fdel J) KAb,O 

VorObergehend nicht beelnftuHbarer Kotttnemell 1%1 EWo 

VorOborgohond nldrl boelntlus•boror Koa-U lEI l<Avnh,O 

Nkhl lbgeb•utef Tel det bec:W111UNberen Kosttn 1-1/t 

(1 · \lt) 1 l<Ab,O 

V\x~.o 

KAvnb,O + (t • VQ 1 KAb.O 

0,4'l 

0,00 

0,00 

VPI 2010 (• VPIO) VPI 2013 

V~-·- noch f SAAe<jl/ VPI 100,00 105,10 

St.igerungdcoVClbnucherprel~ubuog•n oufa..Jajoht VP~/VPIO 1,0570 

bJmulertergener.Uer Hktorller ~t1flktorn1c:h S 9 Metjt/ PA 0,04S7 0,0457 

Ve<l>m1"11rprel_.,mt1ndc1 J. Prudu-rftt (llPIWPIO) • Pf! 1,0113 

Jlhrfiche Kos._....11 Kvnb +Kb rnM VP 1 IJltd PF lKAYnbO + 1· VTIXK.Ab0 X WPIO · Pfll 

l""P...,.,Ol„ "9 our GNnd tlnn ~runvotoidöfi noch§•. § 10 EFt 0,00~ 0,00 ~ 
ARl.riV 
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l1nllllonl"11ng IVPIWPIO • PFI) X Efl 

JIMlche Ko-"'nb" + "b" mltVPlt und PFI •-Eft (KAvnb,O + ( 1 · III) x l<Ab,O) x (VPIWPIO • PFQ 1 Ef 

Qualilltse-(Qt) 


!zu. undAblc:hlle •ul de ErlO!ob!Jrnze nach 4 19 AAepV Ot o.oofl 0,00Q o.ooc! 


!Vertnd111un9 dervcla!flen Kml•n.rteir.nach 5 11 Aba. SARegV VKl-VKO 

EOI • l<Adnb,I >jl<l\vrt>,0 + ( 1 · \II) X l<l\b,0) x 
ttJVPIO · PFt l' EF+Ot+\IKl · VKO+St 

0,00Q O,oo, j 

lKalanderjlhrftche ErfOsobergrenze EOt. kalendef:l8/vtlch UIUM,IUI 

l ---s.ctwem.He di• nicht von der RepuHtn1npfonnef at.Ht werden oooq 
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R2 2.01 6-1 Nachrechnung dar angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur f Or das Kalenderjahr 2016 

Vtfteiungataktof nachVeffahtennrt Jft 
§ 16Abl. 1 ARtgV (VI) 

2013 0,20 

Verttilungtfaldor nadl 
f 16-.2ARegll 
(111.lnolvl 

G~trtltf" ttktonlef 
ProdulOM18„„1n„ 
noch f 9 ARlg./ (PFIJ 

1,5000% 

Pausdldcrter lnvcsdtlonazuldtllg n1cti § ~AA~V 

Bnlsjlhr IY 

Etllzlenzwort(EWJ 

Verbroucherprelsgnlfl\tindel! nocll t 8 ARegV deo .i.tw„ 2010 (VPIOJ 

0,00 € 

2010 

19,97% 

100 

2014 

2015 

2016 

2017 

0,40 

0,60 

0,60 

1.00 

3,0225% 

4,5578% 

6.1364% 

7,72114% 

Beruf1au1blkfung, WetterbllctJng, Betrhbddndertligeutltlen (Nr. 11) 

Soldo 

D1uei'Nftnicht t.mnf1usabere Kosten KAdnb 

--Bulafahr Kos.... Erl<IH 
SMdo aus Netn•r· 
--(K„....J 

//// // // // /,. 'l/ // "// //.- / i // // // // / . -j/ /, '// ~/ " . /' /,·. // // /,.'//. //. //. //. /,/ /". //. //. // / /' ' / //. /. . '/ //. / . ß , . . /,. . . , ' // /./ //. // /,// 

volatlle Ka ....0.nach t 11 Abi. IAR9?" KostienlnVKO 

lt<oeten !lt c1e Betch•tllngvon Tte:lben•Gi• O,OOf: 

IKOll<nClrl.o-geo o.oo• 
Summo o,oot 

Saldo 0,00( 

Er1... lnVKO Er16MlnVKI 

o.ooc O.OOE o,ooc .;;/ :,;.: < ,t:';I 
I"//f";jf/ß'ß/'l o.ooe ~//#//./, :' / :~ß''~<,'.l 

o.oo• O,OOE o,oot 

0.00( 

Dllf1...,.dlrYOllll1tnK-ll(VKl·VKO) 0,001! O,toti 

An99PU"• !00 vor Saldo - Netzver• SumrM Cmgepu.ale ! 0 0 
Ermltdung der vorObergehend nicht bMlnfluubarenund derbeenrtussbarwn KostlnlnttU1 -.Orlnderungen lndorungen (Oberlrlg) ,_h-.1r1n-.npn 

GeHmlko.terl ohne dauethlft nicht bee{nluubat• Kottenantei'e 

Btmt1u„b1tcr Kottenontd (%1 

Beei'llua&barer l<•lenantd J} 

VOtObergehefld nicht beütlu1sbs• Kolttn.nteil ('%) 

voroblrgohond nlcht-..WS•lwlr K-1IQ 

t4d'lt abgebauter Teil derbeeinluubaren Kotten 

Abzubauenderhcelnfuaaberw Kotten1m.U 

Jlhr11cl>o vorUbervthond n!<hl.bet,_.bo„rzzgl ni<hl 
1 bt.---K-Y 

KAg11,0 • KA<hb,O 

1- EWI 

KN>,O 

EWI 

K.Avnb,O 

1 ·VI 

(1 ·VI) x KN>,O 

Vtx KAl>,O 

l<AYnb,O + (1 - VII x KN>,O 

0,20 

0,00 

0,00 

Verl>rouch~nec'1§IAR1g./ 

Slelgen.rlo dn Vl<l>rouctierpnllgosomlfndex bezogen N Buiojeh

turnulerter g«1,trelfer aektora.ler PtoduktfvltttaWctor nec:h f 0 AAegV 

VPI 

VPlllVPIO 

PFI 

Vorb<oudllfJlreiagnomllndlXJ. Pl"odu-tor..tldlrtt 

JlhttldM K~r. Kvnb •Kb mllVPIund PF 

Erwtltllrung1fllt&or (EF) 

(VPIWPIO) • PF! 

n~"""h O+l1.Vt\xKAbO. 10 PFI\ 

VP12010 (" VPIOJ 

100.00 

0,0614 

VPI 20\4 

106,SO 

1,06t0 

0,0614 

1,0046 

o.oo~ 

s.-10~11 



l1nhllonltrung (VPIWPIO- Pfl) • El'I 

J1MichoKos-"Vnb"+"b" mMVPtt"'1dPFt-loEFt (KJl~.O+(l·\/!j•KAl>.O)x(VPIWPIO-PFQ x EF 

IZu- und Absc:hllse auf cle Et16!obetJren:ni Mdl 5 19 AR!8Y o.aotl o.ooq o.oo!I 

o.oof.I o.ooll 

lver1nderuno dst yo!•tl•n Kot!enantei!t Dtdl t 11 Abi 5 AReeV VKl·VKO 

EOI • KAdnl>.t +(KJ\mb.O • ( 1 ·VII x KAl>,O ) x 
tlVPIO PF :r EF +Ot + VKt • VKO+ S1 

IKal1nd11jlhrllche ErtOsobergrenze EO!, kalendelj8Mlcll UlUSZ,11CI 



Sömmerdaer Energieversorgung GmbH Betriebsnummer 12000657 

R3 Bestimmung der erzielbaren Erlöse 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 


1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 


1.1.3 Abrechnung 


1.1.4 Messung 


1.1.5 Messstellenbetrieb 


1.1.6 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 


1.1.7 Vertragsstrafen 


1.1.8 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 


1.1.9 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 


1.1.10 Weitere Erlöse 


1.1.11 Konzessionsabgaben 


·1.1.12 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 


= Erzielte Erlöse (1.l abzgl. 1.1.11) 


+ Unterverprobung 

= Erzielbare Erlöse 1.110.422,46 1.319.~60,55 1.236.650,21 1.223.729,30 1.390.801,42 
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